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Beitrag von „chemikus08“ vom 25. März 2023 13:56

Was bitte ein jeder, der eine Abordnung oder Versetzung erfährt prüfen sollte ist Folgendes:

Wenn der neue Dienstort mehr als 30 km vom Wohnort entfernt ist, besteht nach meiner
Interpretation der TEVO (Trennungsentgelt-VO) ein Anspruch auf tägliche
Wegstreckenentschädigung. Das kann dann auch noch, bei Fahrt mit dem PKW, einige hundert
Euro im Monat ausmachen.��
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